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Tagesordnungspunkt: 
 
 Kindergartenbedarfsplanung in der Gemeinde Swisttal 

 
 
 
 
Mitteilungsvorlage, daher kein Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Am 29.09.2020 fand anlässlich der Kita-Bedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2021/2022 
bis 2023/2024 ein Planungsgespräch zur Bedarfssituation in Swisttal zwischen Vertretern der 
Gemeinde und des Kreisjugendamts statt. 
Die Entwicklung der Kinderzahlen für Swisttal – aufgeteilt nach Kindergartenjahren (KJ) – 
wurde aus den statistischen Daten des Einwohnermelderegisters (Stand: 17.08.2020) 
ermittelt.  
 
Vergleicht man die Zahlen vom August 2020 mit den Zahlen vom Juli 2019, sind im 
Einwohnermelderegister nunmehr 37 Kinder weniger erfasst als im Vorjahr (Rückgang von 
1222 auf 1185). 
 
Zur derzeitigen Platzsituation in Swisttal wurde vom Kreisjugendamt mit Stand vom 
11.09.2020 für das Kindergartenjahr 2020/2021 aufgrund der vorliegenden Anmeldungen im 
Programm KitaPlus rein rechnerisch ermittelt, dass noch 19 ü3- und 42 u3-Kinder aus 
Swisttal unversorgt sind. Da sich erfahrungsgemäß die Eltern, die anderweitig eine 
Betreuungsmöglichkeit gefunden haben, hier jedoch nicht abmelden, ist diese Zahl nicht 
unbedingt aussagekräftig. Eine tagesaktuelle Zahl wird zur Sitzung mitgeteilt. 
Unter Berücksichtigung  

 der 4-gruppigen Kita Burgwichtel sowie 



 der 3. Gruppe der evangelischen Kita Pusteblume Odendorf (zusätzlich 10 u3-
Plätze), 

ergibt sich im Kindergartenjahr 2021/2022 ein aus den Einwohnerzahlen errechneter 
Platzbedarf in Höhe von 0 u3- Plätzen (mithin ein Überhang) sowie von 33 ü3-Plätzen. 
 
Diese Auswertung der Bedarfslage in Swisttal bestätigt, dass die geplanten Maßnahmen 
(insbesondere die Kita „St. Kunibert“) so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein weiterer Ausbau über die geplanten 
Maßnahmen derzeit nicht angestrebt wird, da noch 4 Gruppen ausstehen und der 
Bereich Kindertagesbetreuung in Swisttal anschließend insgesamt gut aufgestellt ist. 
Somit kann gemäß Mitteilung des Kreisjugendamts auch der vielfach gewünschte 
Waldkindergarten mangels Bedarfs derzeit nicht realisiert werden; die Überlegungen 
werden daher zurückgestellt und bei Bedarf wieder aufgegriffen. 
 
Zwecks Erweiterung der Kita St. Kunibert in Heimerzheim um 2 Gruppen wird ein 
viergruppiger Neubau neben dem derzeitigen Kita-Gebäude errichtet, in den die beiden 
Bestandsgruppen nach Fertigstellung umziehen. Hier gehen die Planungen in die finale 
Phase; mit einem Maßnahmebeginn ist für Herbst 2021 zu rechnen. 
 
Die 4-gruppige Kita „KiKu Burgwichtel“ in Heimerzheim könnte frühestens zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 betriebsbereit sein; die drei Vorläufergruppen ziehen dann 
aus dem Provisorium in den Neubau um, der im künftigen Neubaugebiet „Am 
Burggraben“ geplant ist.  
  
Weiterhin wird eine zusätzliche Gruppe in der Kita „Pusteblume“ (frühere evangelische 
Kindertageseinrichtung, seit Sommer 2020 in Trägerschaft der KJF) in Odendorf im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus im Bendenweg / Ecke Raiffeisenstraße geschaffen. 
 
Zur aktuellen Situation in der Kindertagespflege ist festzuhalten, dass es gemäß 
Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises derzeit 

 insgesamt 3 Großtagespflegestellen gibt, 
eine weitere Großtagespflegestelle zurzeit in Planung ist, 

 es derzeit 19 Tagespflegepersonen gibt, wovon 18 derzeit in Swisttal tätig sind und 
6 Teilnehmerinnen derzeit einem Qualifizierungskurs besuchen. Die zukünftige 
Großtagespflege im ehemaligen DRK-Häuschen in der Schützenstraße in Heimerzheim 
geht voraussichtlich im Sommer/Herbst 2021 nach Abschluss der erforderlichen 
Umbauarbeiten mit zwei Tagesmüttern an den Start. 
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